
Tätigkeit gehindert ist. Der Antragsgegner hat hinge-
gen die Möglichkeit sich nunmehr beruflich fort zu
entwickeln und schließlich eine Vollzeittätigkeit an-
zunehmen. Die Antragstellerin hat hingegen zwi-
schenzeitlich ihre Option auf eine Vollzeitstelle auf-
geben müssen. Des Weiteren zahlt der Antragsgegner
derzeit keinen Unterhalt und es ist nicht absehbar, ob
und wann er Unterhaltszahlungen erbringen wird.
Die Antragstellerin ist somit, zumal sie für das ge-
meinsame behinderte Kind sorgt, auf ihre Versor-
gung dringend angewiesen, während der Antragsgeg-
ner die Möglichkeit hat, sich zukünftig durch Auf-
nahme einer vollschichtigen Tätigkeit abzusichern.

Anmerkung der Redaktion:
Diese Entscheidung ist noch zum alten Versor-

gungsausgleichsrecht ergangen. Es gilt nach § 48 Ver-
sAusglG vom 03.04.2009 für alle Ehescheidungen,
die bis zum 1.9.2009 anhängig geworden und am
30.9.2010 noch nicht in 1. Instanz entschieden sind.
Bei ruhenden Verfahren findet seit dem 30.09.2009
das neue Recht Anwendung.

Das seit 1.9.2009 geltende Recht hat in § 27 Ver-
sAusglG eine neue Härteregelung, die keine Fall-
gruppen mehr kennt. Sie lautet:

„Ein Versorgungsausgleich findet ausnahmsweise
nicht statt, soweit er grob unbillig wäre. Dies ist nur
der Fall, wenn die gesamten Umstände des Einzelfalls
es rechtfertigen, von der Halbteilung abzuweichen.“
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Beschluss
AG Essen, §§ 156 Abs. 3, 157 Abs. 3
FamFG
Ausschluss des Sorgerechts bei Gewalt
durch einstweilige Anordnung

Eine einstweilige Anordnung ist wegen der glaub-
haft gemachten Misshandlungen und anstehender sor-
gerechtlicher Entscheidungen ohne Anhörung des An-
tragsgegners erforderlich, da nicht klar ist, wie lange er
im Krankenhaus sein wird und wie schwer er erkrankt
ist.
(Leitsatz der Redaktion)
Beschluss des AGFamG Essen vom 26.3.2010 – 104F75/10

Aus den Gründen:
Die Kindeseltern sind seit 1996 zusammen und

seit dem 26.3.1998 verheiratet. Seit dem 29.1.2010
leben sie getrennt. Die Antragstellerin ist mit den
Kindern aus der gemeinsamen Wohnung ausgezo-
gen.

Die Antragstellerin behauptet, der Antragsgegner
habe sie 15 Jahre lange körperlich misshandelt, eben-

so ihre beiden Töchter. Dies sei in der Zeit vor der
Trennung sehr schlimm geworden, insbesondere
habe er die gemeinsame Tochter Y. stark verprügelt.
Sie habe Angst vor ihm und wolle mit ihm nichts
mehr zu tun haben und könne sich aufgrund der er-
folgten Gewalt auch eine Kommunikation mit dem
Antragsgegner nicht vorstellen. Ihre Kinder hätten
ebenfalls Angst vor dem Kindesvater und wollten
diesen nicht mehr sehen. Im Hinblick auf die Ge-
walterfahrungen sei ihr ein Zusammenwirken auch
unzumutbar. Sie beantragt, das Sorgerecht, hilfsweise
das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder Y.,
geb. 25.7.1999 und S., geb. 29.5. 2007 auf sie zu
übertragen.

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzu-
weisen. Er behauptet, er habe nie gegen seine Frau
oder seine Kinder die Hand erhoben, sämtlicher Vor-
trag zu den Gewalteinwirkungen sei frei erfunden. Er
sei lediglich ein etwas strengerer Vater gewesen.

Das Gericht hat Y. und die Antragstellerin per-
sönlich angehört. Eine persönliche Anhörung des
Antragsgegners war in der mündlichen Verhandlung
vom 26.3.2010 nicht möglich, da dieser nach Aus-
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kunft seiner Verfahrensbevollmächtigten kurz vorher
mit einem Herzanfall ins Krankenhaus eingeliefert
worden sei und voraussichtlich mindestens 2 Wo-
chen dort bleiben müsse. Sie könne derzeit nicht sa-
gen, wann eine Anhörung des Antragsgegners
erfolgen könne.

Gemäß § 156 Abs. 3 Satz 1 FamFG, § 157 Abs. 3
analog war hier eine Sorgerechtsübertragung im
Wege der einstweiligen Anordnung als vorläufige Re-
gelung zu treffen, da dies dem Kindeswohl ent-
spricht. Eine besondere Eilbedürftigkeit ergibt sich
hier zum einen aufgrund des bevorstehenden Schul-
wechsels von Y. und der damit im Zusammenhang
stehenden erforderlichen Entscheidungen. Zum an-
deren spricht derzeit einiges dafür, dass es in der Ver-
gangenheit von Seiten des Antragsgegners erhebliche
Gewalteinwirkung durch diesen gegenüber den Kin-
dern und der Kindesmutter gegeben hat.

Aufgrund der erfolgten Anhörung von Y. […]
geht das Gericht derzeit davon aus, dass die dort von
Y. getroffenen Äußerungen glaubhaft und Y. als
glaubwürdig anzusehen sind. Sie hat detailliert er-
folgte Gewalt beschrieben, wobei sie sich sehr gut
auszudrücken wusste. Das Gericht hatte den Ein-
druck, dass sie klar in ihrer Wahrnehmung und in ih-
ren Ansichten ist, eine evtl. Beeinflussung durch die
Kindesmutter konnte nicht festgestellt werden. Auch
gegenüber dem Jugendamt und dem Verfahrensbei-
stand äußerte Y. ähnliches.

Auch die Antragstellerin hat in der mündlichen
Verhandlung am 26.3.2010 detailliert über Gewal-
tanwendungen von Seiten des Antragsgegners be-
richtet. Für den Inhalt wird auf das Protokoll vom
26.3.2010 Bezug genommen. Sie konnte insbeson-
dere einzelne Vorfälle genau schildern.

Aus diesem Grund geht das Gericht davon aus,
dass es der Antragstellerin derzeit nicht zuzumuten
ist, eine Kommunikation im Hinblick auf Sorge-
rechtsentscheidungen mit dem Antragsgegner vorzu-
nehmen. Darüber hinaus ist dies auch schwierig, da
nicht abzusehen ist, wie lange der Antragsgegner im
Krankenhaus ist und wie schwer erkrankt er ist. Eine
endgültige Entscheidung soll erst nach Anhörung des
Antragsgegners und nach einem entsprechenden
Bericht des Jugendamtes erfolgen.

Beschluss
BVerfG, Art. 3 Abs. 1 und 3 GG, § 613a
Abs. 1 Satz 1 BGB
Diskriminierung von Reinigungsfrauen
durch den Landesgesetzgeber bei der
Privatisierung von Kliniken

1.) Zur Begründung einer Ungleichbehandlung
hinsichtlich der gesetzlich geregelten Rückkehroption in
den öffentlichen Dienst reicht es nicht aus, dass der
Normgeber ein seiner Art nach geeignetes Unterschei-
dungsmerkmal berücksichtigt hat. Vielmehr muss auch
für das Maß der Differenzierung ein innerer Zusam-
menhang zwischen den vorgefundenen Verschiedenhei-
ten und der differenzierenden Regelung bestehen, der
sich als sachlich vertretbarer Unterscheidungsgesichts-
punkt von hinreichendem Gewicht anführen lässt.

2.) Durch die Anfügung von Satz 2 in Art. 3 Abs. 2
GG ist ausdrücklich klargestellt worden, dass sich das
Gleichberechtigungsgebot auf die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit erstreckt. Von daher darf die Durchsetzung der
Gleichberechtigung nicht durch Regelungen gehindert
werden, die zwar geschlechtsneutral formuliert sind, im
Ergebnis aber aufgrund natürlicher Unterschiede oder
der gesellschaftlichen Bedingungen überwiegend Frau-
en betreffen.
(Leitsätze der Redaktion)
Urteil des BVerfG vom 14.04.2010, 1 BvL 8/08 (Vorlagebe-
schluss des LAG Hamburg vom 13.08.2008, 5 Sa 12/08). Die
Entscheidung hat Gesetzeskraft.

Aus der Pressemitteilung des BVerfG Nr. 36/2010 v.
2.6.2010:

[…]
Im Jahr 1995 wurde der Betrieb Landeskranken-

häuser Hamburg (LBK Hamburg), eine rechtsfähige
Anstalt öffentlichen Rechts, gegründet, deren Träger
die Freie und Hansestadt Hamburg war. Die Arbeits-
verhältnisse der bisher in den städtischen Kranken-
häusern tätigen Arbeitnehmer gingen auf den LBK
Hamburg über. Für den Fall der Privatisierung wurde
allen in den Kliniken der Stadt tätigen Arbeitneh-
mern ein Rückkehrrecht in den öffentlichen Dienst
gewährt.

Ab dem 1.1.2000 beauftragte der LBK Hamburg
ein hundertprozentiges Tochterunterhnehmen, die
C. GmbH, mit der Durchführung der Reinigungsar-
beiten in den Krankenhäusern. Die Arbeitsverhält-
nisse der im Reinigungsbereich tätigen Arbeitsneh-
mer gingen im Wege eines Betriebsteilübergangs ge-
mäß § 613a BGB auf die C. GmbH über. Anfang
2005 wurde die Betriebsanstalt LBK Hamburg er-
richtet und in einen Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die LBK Hamburg GmbH, umgewandet.
Diese wurde kraft Gesetzes Arbeitgeberin eines
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